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GAV-Verhandlungsresultat im  
Maler- und Gipsergewerbe  
 

Historischer Abschluss: 

Flexible Frühpensionierung und 

mehr Lohn! 
Die GAV Verhandlungen im Maler- und Gipsergewerbe konnten in den 
beiden Hauptforderungen erfolgreich abgeschlossen werden:  

� Einführung flexible Frühpensionierung! 

- Männer: Arbeitszeitreduktion ab 60 Jahren oder Vollpensionierung  
  mit 63 Jahren  
- Frauen: Arbeitszeitreduktion ab 59 Jahren oder Vollpensionierung  
  mit 62 Jahren . 
 - Alle Arbeitnehmenden ab 60 bzw. 59 Jahren können bereits 1 
  ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen GAV für die Frühpensionierung 
  davon profitieren. 
 

� Mehr Lohn! 

- Generelle Lohnerhöhung: 2016 und 2017 je 25.- Fr. mehr Lohn 
  für alle! 
- Erhöhung Sockellöhne (Mindestlöhne): 2016 und 2017 je  
  12.50 Fr. mehr Lohn für die Vorarbeiter/innen und die gelernten  
  Berufsarbeiter/innen ab 3 Jahren Berufserfahrung sowie je 30.- Fr.  
  mehr Lohn für junge gelernte Berufsleute (1. bis 3. Jahr nach der  
  Lehre). 

 
 
 

 

Wichtig: Rede mit deinen Kolleginnen und Kollegen und überzeugt 
gemeinsam euren Chef davon, dass er im Arbeitgeberverband „JA“ sagt zu 
diesem historischen Abschluss. 

 
 

Für mehr Informationen zur Frühpensionierung: Blatt umdrehen 

 
Vorabinformationen für aktive  

Unia-Mitglieder 
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GAV-Verhandlungsresultat im Maler- und 

Gipsergewerbe 
Mitte Februar konnten die Verhandlungen  zwischen den 
Verhandlungsdelegationen Unia und SMGV für einen neuen GAV im  
Maler- und Gipsergewerbe erfolgreich abgeschlossen  werden. 
Notwendig ist jetzt noch die Zustimmung der zuständigen Organe (Unia-
Berufskonferenz Maler- und Gipsergewerbe und Delegiertenversammlung 
SMGV), welche Mitte März 2016 ihre Versammlungen abhalten werden. 
Der Unia ist es gelungen Lohnerhöhungen  auszuhandeln, aber auch – 
und das ist der grosse Erfolg – die längst fällige und verdiente 
Frühpensionierung . Dies ist eine wichtige Errungenschaft für alle 
Arbeitnehmenden, die Tag für Tag harte Arbeit verrichten. 
 
Eckwerte zur flexiblen Frühpensionierung 

� Männer : Arbeitszeitreduktion ab 60 Jahren oder Vollpensionierung 
mit 63 Jahren; Frauen : Arbeitszeitreduktion ab 59 Jahren oder 
Vollpensionierung mit 62 Jahren. 

� Paritätische Finanzierung:  Arbeitnehmende und Arbeitgeber zahlen 
monatlich je 0.85 Lohnprozente für die Finanzierung der flexiblen 
Frühpensionierung. 

� Überbrückungsrente:  die maximale Leistung der Überbrückungs-
rente ab 63 bzw. 62 Jahren beträgt rund 70% des letzten 
Monatslohnes. Die BVG Prämien werden von der neu gegründeten 
paritätischen Stiftung für die Frühpensionierung übernommen. 

� Anspruchsberechtigung : alle Arbeitnehmende, die mindestens 15 
Jahre (und davon die letzten 7 Jahre vor der Frühpensionierung 
ununterbrochen) in einem Maler-/ Gipserbetrieb gearbeitet und 
Beiträge bezahlt haben. 

� Alle Arbeitnehmenden ab 60 bzw. 59  Jahren können bereits 1 Jahr 
nach Inkrafttreten des neuen GAV von der Frühpensionierung 
profitieren. 

 
 
 
Auf die Unia kannst du bauen! Gemeinsam sind wir stark!  


